
     

 

 

Gemeinsames Positionspapier 

zur sozialen Absicherung von Selbständigen 

Die unterzeichnenden Verbände erkennen die Notwendigkeit an, auch diejenigen Selbständi-

gen vor einer Verarmung im Alter zu schützen, die nicht schon heute obligatorisch oder aus 

freien Stücken für das Alter vorsorgen. Hierbei gilt es wirksame Maßnahmen zu treffen, die 

das Risiko von Altersarmut bei Selbständigen reduzieren, ohne die Besonderheiten der Ein-

kommenssituation von Selbständigen aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus sprechen 

wir uns für praxistaugliche Regelungen zur beitragsfreien Versicherung von nebenberuflich 

selbständigen Familienangehörigen in der Familienversicherung sowie für eine Absenkung 

der Mindestbemessungsgrundlage von freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 

(GKV) versicherten hauptberuflich Selbständigen aus. An der aktuellen Diskussion um eine 

bessere soziale Absicherung von Selbständigen möchten sich die unterzeichnenden Ver-

bände mit den folgenden Vorschlägen beteiligen: 

 

1. Rentenversicherungspflicht für Selbständige 

- Erwerbsminderungsrisiko ausnehmen 

- Flexible Beitragszahlung ermöglichen 

- Anreize zum Aufbau einer Altersvorsorge steigern 

- Anderweitige Formen der Altersvorsorge anerkennen 

- Ausnahmen für Existenzgründer vorsehen 

- Ausnahmeregelung für Geringverdiener vorsehen 

- Selbständige dürfen keine Sozialbeiträge auf fiktiven Arbeitgeberanteil zahlen 

- Vergünstigungen für Angestellte müssen auch für Selbständige gelten 

- Vertrauen auf bereits geleistete Vorsorgeleistungen muss geschützt werden 

- Künftiges Opt-out Verfahren muss unbürokratisch und von Statusüberprüfung unabhängig     

erfolgen 

- Bestehende Versicherungspflicht für Selbständige mit einem Auftraggeber aufheben 

 

2. Beiträge von Selbständigen an die gesetzliche Krankenversicherung 

- Erhebung der Beiträge anhand des tatsächlichen Verdienstes 

- Selbständige dürfen bei der Erhebung der Sozialkosten nicht schlechter gestellt werden 

- Vergünstigungen für Angestellte müssen auch für Selbständige gelten 

- Wahlfreiheit zwischen vorläufiger und endgültiger Beitragsfestsetzung einführen  

- Alternative Option: Erhöhung der Freigrenzen bei der Familienkrankenversicherung 



2 

 

1. Rentenversicherungspflicht für Selbständige 

 

Erwerbsminderungsrisiko ausnehmen 

Die Vorsorgepflicht für Selbständige muss sich auf die Alterssicherung beschränken. Eine 

verpflichtende Absicherung des Erwerbsminderungsrisikos würde die Versicherungsbeiträge 

stark ansteigen lassen. Gerade Selbständige mit geringem Einkommen würden dadurch zu-

sätzlich belastet. Ebenfalls sollte berücksichtigt werden, dass es selbst bei Angestellten 

überwiegend in die eigene Verantwortung gestellt wird, für eine etwaige Erwerbsunfähigkeit 

bzw. für eine Berufsunfähigkeit tatsächlich ausreichend vorzusorgen. Für Selbständige be-

steht zudem ein großer Eigenanreiz sich für den Fall der Erwerbsminderung zu versichern. 

Selbständige sollten allerdings grundsätzlich die Möglichkeit haben, freiwillig Beiträge an die 

Deutsche Rentenversicherung Bund zu leisten, um so auch in den Genuss der Erwerbsmin-

derungsrente zu kommen. 

 

Flexible Beitragszahlung ermöglichen  

Die Beitragszahlung muss flexibel möglich sein. Das bedeutet, dass Selbständige in Jahren 

mit geringem Gewinn auch einen niedrigeren Beitrag zahlen und die fehlenden Mittel in spä-

teren Jahren nachzahlen können. Umgekehrt muss es möglich sein, einmalig oder mit meh-

reren Zahlungen einen hohen Betrag zu zahlen und damit die Vorsorgepflicht vorzeitig voll-

ständig oder in weiten Teilen im Voraus zu erfüllen. Insgesamt muss der für die Position ei-

nes Selbständigen typischen Situation nicht auf konstante Einnahmen vertrauen zu können, 

Rechnung getragen werden, damit das Beitragssystem keine existenzgefährdenden Auswir-

kungen entfalten kann. 

 

Anreize zum Aufbau einer Altersvorsorge steigern 

Zur Erhöhung der Vorsorgefähigkeit von Selbständigen sollte geprüft werden, in welcher 

Form weitergehende Anreize geschaffen werden können, eine Altersvorsorge aufzubauen. 

Beispielsweise könnte vorgesehen werden, dass Selbständige auch die Riester-Rente nut-

zen können – dies sollte gerade für diejenigen vorgesehen werden, die einer Vorsorgepflicht 

unterfallen und über eine künftige Opt-out Regelung auf privatem Wege vorsorgen wollen; 

der förderfähige Personenkreis (§ 79 EStG) könnte dazu entsprechend ausgedehnt werden. 

Dies hätte den Vorteil, dass Riester-Verträge bei einem Statuswechsel in die Selbständigkeit 

weiter gefördert würden.  

 

Anderweitige Formen der Altersvorsorge anerkennen 

Auch andere Formen einer werthaltigen Altersvorsorge sollten im Rahmen zukünftiger ge-

setzgeberischer Maßnahmen als Vorsorgeform anerkannt werden. Ausdrücklich zu nennen 
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ist insoweit das eigene Immobilienvermögen von Selbständigen, welches unzweifelhaft als 

Altersruhesitz und damit als ein wichtiger Baustein einer Altersabsicherung dienen kann. Als 

Orientierungsmaßstab für künftige gesetzgeberische Maßnahmen könnten die bereits beste-

henden Befreiungsmöglichkeiten für Selbständige mit einem Auftraggeber (§ 231 Abs. 5 Zif-

fer 3 SGB VI) dienen. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat unter bestimmten Voraus-

setzungen z. B. auch Immobilienvermögen als vergleichbare und damit der Befreiungsrege-

lung genügende Vorsorge i.S.d. § 231 Abs. 5 Ziffer 3 SGB VI anerkannt. 

 

Ausnahmen für Existenzgründer vorsehen 

Die Einführung einer Vorsorgepflicht für Selbständige darf nicht dazu führen, dass beste-

hende Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der Beitragszahlung abgeschafft werden. So ist 

derzeit für gem. § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI rentenversicherungspflichtige Selbständige mit nur ei-

nem Auftraggeber die Befreiungsmöglichkeit für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren nach 

erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit (in § 6 Abs. 1a S. 1 Nr. 1 SGB VI) von 

erheblicher Bedeutung. Diese Existenzgründer-Befreiungsmöglichkeit müsste auch für eine 

generelle Altersvorsorgepflicht von Selbständigen gelten. Neugründungen würden erheblich 

erschwert, wenn Existenzgründer bereits mit Aufnahme ihrer selbständigen Tätigkeit die mit 

einer Vorsorgepflicht verbundenen zusätzlichen finanziellen Belastungen zu tragen hätten. 

Dies würde viele von einem Schritt in die Selbständigkeit abhalten. Existenzgründer sollten 

deshalb auch in Zukunft die Möglichkeit haben, während der ersten Jahre nach Aufnahme 

der selbständigen Tätigkeit von der Versicherungspflicht befreit zu sein, um die vorhandenen 

finanziellen Mittel in den Aufbau ihrer Existenz zu investieren. Die unterzeichnenden Ver-

bände unterstützen es daher ausdrücklich, dass die besondere Situation von Existenzgrün-

dern durch Beitragsfreiheit in der Existenzgründungsphase berücksichtigt werden soll. Emp-

fohlen wird jedoch, eine derartige Befreiung als den Normalfall – d. h. ohne Antragserforder-

nis – vorzusehen. Auf Antrag sollte demgegenüber eine freiwillige Altersvorsorge ggfs. auch 

zur Fortführung bzw. Aufrechterhaltung von Ansprüchen aus vorherigen Beschäftigungszei-

ten möglich sein. Eine Ausweitung der Existenzgründungsbefreiung von derzeit drei auf fünf 

Jahre, wie es im Bundestag zum Teil gefordert wird, erachten die unterzeichnenden Ver-

bände für zweckmäßig. Die Erfahrung zeigt, dass viele Unternehmen gerade in der Start-

phase erhebliche Verluste realisieren müssen und erst nach fünf bis sechs Jahren profitabel 

werden. 

 

Ausnahmeregelung für Geringverdiener vorsehen 

Auch für Selbständige mit einem Verdienst von bis zu 450 Euro im Monat darf keine Vorsor-

geverpflichtung eingeführt werden. Ein Wegfall der bestehenden Ausnahme für geringverdie-

nende Selbständige gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI wäre besonders nachteilig für Personen, 
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die wegen der Betreuung oder Pflege von Angehörigen keine Vollzeittätigkeit ausüben kön-

nen. Diesem Personenkreis fällt der Eintritt in die Selbständigkeit ohnehin schwer, da die Be-

treuung der Angehörigen sehr zeitaufwendig ist und die dadurch entstehenden Belastungen 

schwer vorhersehbar sind. Aus diesem Grund bleiben gerade Personen, deren Ehepartner 

ausreichend Geld für den Lebensunterhalt verdient, dem Erwerbsleben fern. Vor dem Hinter-

grund des Fachkräftemangels reagiert die Politik darauf sinnvollerweise mit Wiedereinstiegs-

tagen. Der vollständige Wiedereinstieg in das Erwerbsleben fällt jedoch umso leichter, wenn 

die betroffene Person nie ganz aus dem Erwerbsleben ausgeschieden ist. Eine Tätigkeit als 

Geringverdiener ist hier für viele eine interessante Alternative, da sie mit wenig bürokrati-

schem Aufwand verbunden ist. Durch die Einführung einer Vorsorgepflicht für Geringverdie-

ner würde eine zusätzliche Einstiegshürde aufgebaut, die viele Personen dazu bringen wird, 

auf einen Nebenverdienst zu verzichten. In diesem Fall besteht die Gefahr, dass dieser Per-

sonenkreis dauerhaft dem Erwerbsleben fern bleibt und sich das Problem des Fachkräfte-

mangels weiter verschärft. Eine Vorsorgepflicht ist auch entbehrlich, da dieser Personenkreis 

in der Regel über den Ehepartner mitversichert ist.  

 

Selbständige dürfen keine Sozialbeiträge auf fiktiven Arbeitgeberanteil zahlen  

Selbständige müssen bei der Bemessung ihrer Beiträge wie Angestellte behandelt werden. 

Bei der Bemessung der Beiträge dürfen somit nicht die gesamten Einnahmen des Selbstän-

digen berücksichtigt werden. Vielmehr dürfen nur auf Einnahmen Sozialbeiträge erhoben 

werden, bei denen zuvor fiktive Arbeitgeberkosten in Abzug gebracht wurden. Selbständige 

zahlen derzeit nicht nur den fiktiven Arbeitgeberanteil selber, sondern sie müssen darauf 

auch noch Sozialbeiträge leisten, werden also doppelt belastet. Bei Arbeitnehmern werden 

die Beiträge für die Rentenversicherung demgegenüber anhand des Bruttolohns bemessen. 

Die tatsächlichen Arbeitskosten liegen ca. 20 Prozent höher, da der Arbeitgeber die Beiträge 

zur Sozialversicherung zur Hälfte trägt. Zinsen, Dividenden, Miete, usw. werden nicht verbei-

tragt. Bei Selbständigen dagegen werden alle Einkunftsarten verbeitragt und zudem muss 

der gesamte Überschuss bzw. Gewinn, in dem auch der rechnerische Arbeitgeberanteil zur 

Sozialversicherung beinhaltet ist, verbeitragt werden. Das führt bei vergleichbarem Einkom-

men zu einer um den Faktor 1,2 höheren Beitragsbemessung. Würde man Mieteinnahmen, 

Zinsen und Dividenden berücksichtigen, die nur vom Selbständigen verbeitragt werden müs-

sen, so würde der Unterschied noch gravierender ausfallen. Aus diesem Grund muss für 

Selbständige eine verminderte Bemessungsgrundlage zugrunde gelegt werden. Sie dürfen 

im Ergebnis nicht schlechter gestellt werden als Angestellte. 

 

Diese höhere Belastung von Selbständigen wird teilweise mit größeren Gestaltungsmöglich-
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keiten beim zu versteuernden Einkommen begründet. Dies entspricht jedoch nicht den Tat-

sachen. Die meisten Teilzeit- und Vollzeit-Selbständigen sind Einzelunternehmer und verfü-

gen als solche über sehr begrenzte steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wo Gestaltungs-

möglichkeiten bestehen, sind diese unter anderem über Gehaltsumwandlung oft auch Ange-

stellten zugänglich. Vielmehr gelten für Selbständige teilweise deutlich strengere Regeln. So 

müssen Selbständige, die vom Firmenwagen-Privileg profitieren wollen, durch zeitweises 

Führen eines Fahrtenbuches nachweisen, dass die geschäftliche Nutzung mindestens 50 

Prozent ausmacht. Bei Angestellten genügt ein geschäftlicher Nutzungsanteil von nur zehn 

Prozent. Hinzu kommt, dass geringverdienende bzw. nebenberuflich tätige Selbständige sich 

in der Regel gar keinen Firmenwagen leisten können.  

 

Lässt sich demgemäß feststellen, dass die betreffenden Selbständigen nahezu keinerlei Be-

triebsausgaben beim zu versteuernden Gewinn absetzen konnten, muss eine Gleichbehand-

lung mit Angestellten bei der Beitragsbemessung gefunden werden, um eine Überbelastung 

von vorneherein auszuschließen. 

 

Vergünstigungen für Angestellte müssen auch für Selbständige gelten 

Geringverdienende Selbständige müssen zum Teil über 60 Prozent ihres Einkommens für 

Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungsbeitrag aufbringen. Dies liegt auch daran, dass 

Selbständige nach geltender Rechtslage nicht von Vergünstigungen profitieren, die für ge-

ringverdienende Angestellte gelten. So bezahlen sog. Midi-Jobber, also Angestellte, die im 

Übergangsbereich mehr als 450 Euro aber weniger als 1.300 Euro pro Monat verdienen, ab 

dem 01.01.2019 reduzierte Beiträge in allen Sozialversicherungszweigen, angefangen von 

den Krankenversicherungs- bis hin zu den Rentenversicherungsbeiträgen. Diese Regelun-

gen müssen aus Gründen der Gleichbehandlung auf Selbständige übertragen werden. 

 

Vertrauen auf bereits geleistete Vorsorgeleistungen muss geschützt werden 

Selbständige sind im Vertrauen auf ihre bisherigen Entscheidungen zu schützen. Es ist aus 

unserer Sicht deshalb folgerichtig Bestandsselbständige von einer Vorsorgepflicht auszuneh-

men. Andernfalls müssten Selbständige z.B. Immobilien verkaufen, um den Vorsorgever-

pflichtungen nachzukommen. Außerdem wäre der Verwaltungsaufwand durch die erforderli-

che regelmäßige Überprüfung vergleichbarer bestehender Vorsorgeleistungen bei Millionen 

von Selbständigen unverhältnismäßig hoch und würde dem im Koalitionsvertrag verankerten 

Ziel des Bürokratieabbaus widersprechen. Die Einbeziehung der Bestandselbstständigen ist 

auch entbehrlich, da durch die hohe Fluktuation gerade der Prekär-Selbstständigen diese 

schnell in die Vorsorgepflicht einbezogen werden und so das Ziel der Regelung mit einem 

deutlich geringeren Aufwand erreicht wird. Zudem wird sich mit einer von heute auf morgen 
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einsetzenden Vorsorgepflicht bei diesen älteren selbständig Tätigen auf diesem Wege ohne-

hin keine ausreichende Altersvorsorge mehr aufbauen lassen können. Erschwerend kommt 

hinzu, dass laut dem Koalitionsvertrag „andere geeignete insolvenzsichere Vorsorgearten“ 

(…) „in der Regel zu einer Rente oberhalb des Grundsicherungsniveaus führen müssen.“ 

Dementsprechend würden die Beiträge für Selbständige, denen vergleichsweise weniger 

Jahre bis zum Renteneintrittsalter verbleiben, überproportional hoch ausfallen.  

 

Künftiges Opt-out Verfahren muss unbürokratisch und von Statusüberprüfung unabhängig 

erfolgen 

Laut den Formulierungen im Koalitionsvertrag sollen Selbständige zwischen der gesetzlichen 

Rentenversicherung und – als Opt-out Lösung – anderen geeigneten privaten Vorsorgearten 

wählen können. Ein derartiges wie auch immer in Zukunft genanntes „Opt-out Verfahren“ 

muss unbürokratisch und zukunftsgerichtet erfolgen. Weder eine rückwirkende Überprüfung 

einer vermeintlichen Rentenversicherungspflicht als Selbständiger noch ein gleichzeitig erfol-

gendes Statusfeststellungsverfahren darf damit verbunden werden. Würde das Vorgenannte 

erfolgen, werden viele selbständige Existenzen bedroht, da ggfs. über hohe Nachzahlungen 

gestritten und zudem massenhaft Aufträge gerade mit alleine tätigen Selbständigen von de-

ren Auftraggebern vorsorglich gekündigt werden.  

 

Bei den älteren Jahrgängen – sollten diese in eine Vorsorgepflicht überhaupt einbezogen 

werden – sollte zudem mehr oder weniger jede Art der privaten Altersvorsorge anerkannt 

werden. Das Erfordernis der Insolvenz- und Pfändungssicherheit sollte in diesen Fällen un-

berücksichtigt bleiben. Insbesondere das private Immobilienvermögen muss zwingend aner-

kannt werden. Darüber hinaus sollte zur Vereinfachung des Statusfeststellungsverfahrens 

und zur Steigerung der Rechtssicherheit und Effizienz darüber nachgedacht werden, ob die 

Rentenversicherung Bund nicht für jede Branche Verfahrensanweisungen erarbeitet und 

diese mit den Branchenverbänden abstimmt. Diese könnten anschließend in die bereits vor-

handenen Anlagen – insbesondere in die Anlage 5 – zum Rundschreiben der Spitzenorgani-

sationen der Sozialversicherung zur „Statusfeststellung von Erwerbstätigen“ vom 13. April 

2010 eingearbeitet und neu bekanntgegeben werden. 

 

Bestehende Versicherungspflicht für Selbständige mit einem Auftraggeber aufheben 

Seit Jahresbeginn 1999 sind sog. Selbständige mit einem Auftraggeber gem. § 2 S.1 Nr. 9 

SGB VI kraft Gesetzes versicherungspflichtig. Im Falle einer generellen Verpflichtung zur Al-

tersvorsorge von Selbständigen sollte diese berufsgruppenunabhängige Versicherungspflicht 

von sog. Selbständigen mit einem Auftraggeber entfallen, um Verwechslungen und Unsi-

cherheiten für den möglichen Kreis der Betroffenen zu vermeiden. Darüber hinaus hat sich 
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die bisherige von der Deutschen Rentenversicherung Bund entwickelte Regel, nach der eine 

Rentenversicherungspflicht dann besteht, wenn der Selbständige fünfsechstel seines Ein-

kommens von einem Auftraggeber erhält, nicht bewährt. Wechselnde Einkommensverhält-

nisse und besondere Umstände, wie Insolvenzen, Fusionen und Verschmelzungen von Auf-

traggebern werden von den Selbständigen oftmals nicht als Situation erkannt, die zu einer 

Rentenversicherungspflicht führen können. Die für diesen Kreis der versicherungspflichtigen 

Selbständigen in der Vergangenheit geschaffenen Befreiungsregelungen sollten allerdings – 

wie oben dargestellt – auch auf die Regelungen für eine generelle Altersvorsorgepflicht von 

Selbständigen übertragen werden.  

 

2. Beiträge von Selbständigen an die gesetzliche Krankenversicherung 

 

Die in dem GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) am 18. Dezember 2018 vom 

Deutschen Bundestag beschlossene  Senkung der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 

von derzeit 2.283,75 auf 1.038 Euro ab dem 01. Januar 2019 ist ein Schritt in die richtige 

Richtung. Allerdings greift die Senkung der Mindestbeiträge für Selbständige zu kurz. Laut 

Koalitionsvertrag sollen kleine Selbständige entlastet werden. Tatsächlich entlastet werden 

hingegen nur Selbständige, die bereits über 1.038 Euro monatlich verdienen. Ausgerechnet 

der „kleine“ Selbständige, der weniger als 1.038 Euro verdient, wird jedoch weiterhin über-

proportional belastet. Für einen Selbständigen, der z.B. 451 Euro im Monat verdient, belau-

fen sich die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auf 192 Euro. Unter Berücksichtigung 

der Rentenversicherungsbeiträge steigen die Belastungen durch Sozialbeiträge auf monat-

lich über 280 Euro. Folglich müssen Selbständige zum Teil über 60 Prozent der Einnahmen 

für Sozialbeiträge aufbringen. Dies führt zu einer Einstiegshürde für Selbständige, durch die 

sowohl den Selbständigen Einnahmen entgehen als auch den Krankenversicherungen und 

Finanzämtern. Um alle kleinen Selbständigen zu entlasten müssen die GKV-Beiträge bei 

Selbständigen einkommensbezogen erhoben werden. Wir fordern deshalb: 

 

Erhebung der Beiträge anhand des tatsächlichen Verdienstes 

Um die Gründerfreundlichkeit in Deutschland zu erhöhen müssen die existierenden Ein-

stiegshürden für Selbständige beseitigt werden. Derzeit sind die Sozialkosten für teilzeittätige 

Selbständige in Deutschland signifikant höher als bei Angestellten. Aufgrund der im Rahmen 

des GKV-VEG am 18. Oktober 2018 vom Deutschen Bundestag beschlossenen Mindestbei-

tragsbemessungsgrundlage in Höhe von 1.038 Euro müssen Selbständige zum Teil über 40 

Prozent ihres Einkommens für die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aufbringen. 

Zusammen mit den Rentenversicherungsbeiträgen gemäß § 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI verwenden 

Soloselbständige somit zum Teil über 60 Prozent ihres Einkommens für Sozialabgaben (s.u., 
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vgl. auch Expertise des Instituts für Gesundheitsökonomik (IfG): „Wege zur Überwindung von 

Einstiegshürden für Teilzeit-Selbständige und Gründer: Belastungen durch Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge“, August 2017, veröffentlicht über www.direktvertrieb.de).  

 

Die IfG-Befragung vom August 2017 zeigt, dass für 56,1 Prozent der Selbständigen die Bei-

tragsbelastung grundsätzlich eine finanzielle Überforderung darstellt. Dies wird sich für viele 

der nebenberuflich tätigen Selbständigen auch nicht durch das GKV-VEG ändern. Betroffen 

von der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 1.038 Euro sind vor allem 

Frauen. Die IfG-Befragung im August 2017 hat ergeben, dass 82 Prozent der familienversi-

cherten Selbständigen, die monatlich unter 450 Euro verdienen, weiblich sind. Der Anteil der 

Frauen an Teilzeit-Selbständigen mit einem Einkommen von monatlich bis zu 1.250 Euro 

liegt bei 73 Prozent.  

 

Abbildung: Frauenanteil nach erzielten selbständigen Einkommen  

 

 

Quelle: IfG-Befragung August 2017. 

 

Für Selbständige, die im Monat über 450 Euro verdienen, kommen zu den über 192 Euro zu-

sätzlich mindestens rund 90 Euro Beiträge für die Altersvorsorge hinzu, so dass die Sozial-

kosten mindestens 280 Euro ausmachen werden. Gerade für gering verdienende Selbstän-

dige bedeutet dies weiterhin, dass sie mehr als 60 Prozent der Einnahmen für Sozialbeiträge 

aufbringen müssen. Diese hohe Belastung wird dazu führen, dass wie bisher viele teilzeittä-

tige Selbständige, die über ihren Ehepartner in der Familienkrankenversicherung versichert 

sind, ihre Einnahmen auf unter 445 Euro monatlich reduzieren. Dies steht im Widerspruch zu 

dem Ziel des Koalitionsvertrags, dass mehr Frauen Gründerinnen werden sollen. 

http://www.direktvertrieb.de/
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Aufgrund der hohen Kosten für die Kranken- und Pflegeversicherung bleiben Selbständigen 

in Deutschland gerade in der Startphase keine Mittel für die optionale Arbeitslosenversiche-

rung bzw. die Krankentagegeldversicherung. Bei einem Wechsel von einem Angestelltenver-

hältnis in die Selbständigkeit muss jedoch die freiwillige Weiterversicherung in der Arbeitslo-

senversicherung bzw. der gesetzlichen Krankenversicherung innerhalb von drei Monaten 

nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit bei der Agentur für Arbeit beantragt werden. 

Durch die Schlechterstellung der Selbständigen bei der Kranken- und Pflegeversicherung 

wird diesen somit der Zugang zu anderen Sozialversicherungsformen erschwert. 

 

Ergebnis der IfG-Umfrage ist, bei über 8.000 selbständigen Befragten, dass über 80 Prozent 

der Selbständigen mehr arbeiten würden, wenn die Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

träge einkommensbezogen erhoben würden. Um dies zu erreichen müsste die Mindestbei-

tragsbemessungsgrundlage auf 450 Euro gesenkt werden. Die derzeitigen Beitragsbemes-

sungsgrenzen halten Selbständige, insbesondere familienversicherte Selbständige, davon 

ab, durch Mehrarbeit höhere Einkommen zu erreichen und damit auch davon, (mehr) Bei-

träge und Steuern zu bezahlen. Wie oben beschrieben sind besonders häufig Gründerinnen 

und weibliche Teilzeit-Selbständige von diesen hohen Beiträgen betroffen und lassen sich 

dadurch von einer Mehrarbeit abschrecken.  

 

Zur Verdeutlichung dieses Studienergebnisses sei die Abbildung 10 herangezogen: Dem-

nach würden 84 Prozent der Befragten mehr arbeiten, wenn die Beitragsbemessung auf Ba-

sis des tatsächlichen Einkommens erfolgen würde.  Die Bereitschaft zur Mehrarbeit bis hin 

zu den höheren Einkommensgruppen liegt auf einem hohen Niveau:  

a 

Abbildung: Hohe Bereitschaft zur Mehrarbeit nach Einkommensgruppen 
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Quelle: IfG-Umfrage August 2017. 

Durch eine strikt einkommensabhängige Beitragsbemessung könnten nach Schätzung des 

IfG die Gesetzlichen Krankenkassen Mehreinnahmen in Höhe von 820 Mio. Euro pro Jahr 

erzielen. Dies würde sogar die Kosten durch die Beitragsausfälle mehr als überwiegen, so 

dass ein Einnahmenüberschuss von über 80 Mio. Euro zu verzeichnen wäre. Hinzu kommt 

ein weiterer Überschuss durch zusätzliche Steuereinnahmen. Demgegenüber entstehen den 

Gesetzlichen Krankenkassen im Fall der Senkung der Mindestbeitragsbemessungsgrund-

lage auf 1.038 Euro Kosten in Höhe von rund 200 Mio. Euro, da viele Selbständige weiterhin 

von einer Mehrarbeit abgehalten würden. 

a 

Tabelle: Nettoeffekte für die GKV in € p.a. 

 

 

 

Quelle: IfG-Befragung August 2017, Eigene Darstellung. 
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Selbständige dürfen bei der Erhebung der Sozialkosten nicht schlechter gestellt werden als 

Arbeitnehmer 

Unabhängig von der geschilderten hohen Einstiegsbelastung werden Selbständige in 

Deutschland strukturell bei der Erhebung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

schlechter gestellt als Arbeitnehmer. Bei Arbeitnehmern werden die Beiträge für die gesetzli-

che Kranken- und Pflegeversicherung nur anhand des Bruttolohns bemessen. Die tatsächli-

chen Arbeitskosten liegen ca. 20 Prozent höher, da der Arbeitgeber die Beiträge zur Sozial-

versicherung zur Hälfte trägt. Zinsen, Dividenden, Miete, usw. werden nicht verbeitragt. Bei 

Selbständigen dagegen werden alle Einkunftsarten verbeitragt und zudem muss der ge-

samte Überschuss bzw. Gewinn, in dem auch der rechnerische Arbeitgeberanteil zur Sozial-

versicherung beinhaltet ist, verbeitragt werden. So muss ein Selbständiger bei monatlichen 

Einkünften in Höhe von 4.000 Euro einen monatlichen Beitrag in Höhe von 740 Euro an 

Kranken- und Pflegekassenbeiträgen zahlen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen gemein-

sam nur Beiträge in Höhe von 617 Euro, denn Bemessungsgrundlage ist nur der monatliche 

Bruttolohn von ca. 3.333 Euro. Der Arbeitnehmer für sich genommen zahlt sogar nur Bei-

träge in Höhe von 334 Euro. Diesen Umstand macht folgende IfG-Grafik anschaulich: 
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Abbildung: Höhere Bemessungsgrundlage bei Selbständigen führt zu höherer Bei-

tragsbelastung 

Grafik: Expertise des Instituts für Gesundheitsökonomik (IfG): „Wege zur Überwindung von 
Einstiegshürden für Teilzeit-Selbständige und Gründer: Belastungen durch Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge“, August 2017 
 

Würde man Mieteinnahmen, Zinsen und Dividenden berücksichtigen, die nur vom Selbstän-

digen verbeitragt werden müssen, so würde der Unterschied noch gravierender ausfallen. 

Aus diesem Grund müssen Selbständige hinsichtlich ihrer Bemessungsgrundlage wie Ange-

stellte behandelt werden.  

 

Hinzu kommt die stärkere Belastung der Selbständigen mit geringem Einkommen. Wie oben 

beschrieben ist die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Selbstständige auch nach der 

Absenkung auf 1.038 Euro immer noch deutlich über dem Wert für Angestellte (450 Euro). 

Dies ist wohl einer der wenigen Beispiele einer gesetzlichen Regelung in einer sozialen 

Marktwirtschaft, bei der Geringverdiener prozentual stärker belastet werden als Gutverdie-

ner. Dieses begründet der GKV-VEG-Referentenentwurf wie folgt:  

„Die der Beitragsbemessung zugrundeliegenden Einnahmen werden bei Selbstständi-
gen nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des Einkommensteuerrechts 
festgelegt. Dies ermöglicht Selbstständigen anders als abhängig Beschäftigten eine 
gewisse Gestaltbarkeit ihres Einkommens, zum Beispiel den Abzug von Betriebsaus-
gaben. Die besonderen Mindestbemessungsgrenzen für freiwillig versicherte Selbst-
ständige dienen daher der Beitragsgerechtigkeit gegenüber den Arbeitnehmern, bei 
denen das Bruttoarbeitsentgelt der Beitragsbemessung zugrunde gelegt wird.“  

Diese Argumentation ist in mehrerlei Hinsicht nicht richtig. Zum einen unterstellt sie allen 

Selbständigen illegale Praktiken, wie das Herunterrechnen des Gewinns durch private Aus-
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gaben. Wie bei Angestellten wird man bei Selbständigen jedoch grundsätzlich Steuerehrlich-

keit unterstellen können und müssen. Es kann somit nicht sein, dass ein Gesetz mit unter-

stelltem illegalen Verhalten begründet wird, das in keiner Weise durch Fakten belegt wird.  

Zum anderen ist zu beachten, dass die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage nur für ge-

ringverdienende Selbständige mit einem Einkommen von unter 1.038 Euro monatlich über-

haupt zum Tragen kommen soll. Selbst wenn man der o.g. Argumentation des Bundesminis-

teriums für Gesundheit folgt, müssten alle Selbständige, also auch gutverdienende, im Ver-

gleich zu Angestellten einen höheren Beitragssatz zahlen. Dies ist wie gerade beschrieben 

durch die strukturelle Schlechterstellung der Selbständigen bei der Bemessungsgrundlage 

sogar bereits der Fall. Es macht darüber hinaus überhaupt keinen Sinn ausgerechnet gering-

verdienende Selbständige stärker zu belasten als gutverdienende Selbständige. Die betroffe-

nen Teilzeit-Selbständigen und Gründer zahlen häufig aufgrund ihres niedrigen Einkommens 

keine Steuern und haben insofern keinen Anreiz zu einer steuerlichen Optimierung. Die 

meisten Teilzeit- und Vollzeit-Selbständigen sind zudem Einzelunternehmer und verfügen als 

solche über sehr begrenzte steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wo Gestaltungsmöglich-

keiten bestehen, sind diese unter anderem über Gehaltsumwandlung oft auch Angestellten 

zugänglich. Vielmehr gelten für Selbständige teilweise deutlich strengere Regeln. So müssen 

Selbständige, die vom Firmenwagen-Privileg profitieren wollen, durch zeitweises Führen ei-

nes Fahrtenbuches nachweisen, dass die geschäftliche Nutzung mindestens 50 Prozent 

ausmacht. Bei Angestellten genügt ein geschäftlicher Nutzungsanteil von nur zehn Prozent. 

Hinzu kommt, dass geringverdienende Selbständige sich in der Regel gar keinen Firmenwa-

gen leisten können. Doch nur diese sind von der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage be-

troffen. 

Eine höhere Mindestbeitragsbemessungsgrundlage bei Selbständigen gegenüber Angestell-

ten kann also aus oben genannten Gründen nicht gerechtfertigt werden. Auch aus diesem 

Grund ist die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage auf 450 Euro zu senken. Zudem muss 

die Bemessungsgrundlage bei Selbständigen um den Faktor 1,2 gekürzt werden, um deren 

strukturelle Schlechterstellung zu beseitigen. 

 

Vergünstigungen für Angestellte müssen auch für Selbständige gelten 

Während der Gesetzgeber geringverdienende Selbständige, wie oben dargestellt, gegenüber 

Angestellten deutlich schlechter stellt, kommt noch hinzu, dass Selbständige darüber hinaus 

nach der geltenden Rechtslage nicht von Vergünstigungen profitieren können, die für gering-

verdienende Angestellte gelten. So bezahlen sog. Midi-Jobber, also Angestellte, die unter 

850 Euro verdienen, reduzierte Krankenversicherungsbeiträge. Diese Regelungen müssen 

aus Gründen der Gleichbehandlung auf Selbständige übertragen werden. 
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Wahlfreiheit zwischen vorläufiger und endgültiger Beitragsfestsetzung einführen  

Besonders gravierend wirken sich die hohen Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen auf 

Selbständige aus, da ab dem 01.01.2018 die Beiträge für die Kranken- und Pflegeversiche-

rung in Deutschland nur noch vorläufig festgesetzt werden. Durch die damit verbundenen 

möglichen Nachzahlungsforderungen der Krankenkassen können die Beiträge sogar die Ein-

nahmen der Selbständigen übersteigen und so die Insolvenzgefahr der Selbständigen erhö-

hen.  

 

Dies soll folgendes Beispiel verdeutlichen:  

 

Aus dem Steuerbescheid 2016, der im Jahr 2018 vorliegt, ergibt sich, dass eine Selbstän-

dige 350 Euro monatlich verdient hat. Da sie über ihren Ehepartner in der Familienkranken-

versicherung mitversichert ist, wird sie vorläufig für das Jahr 2018 beitragsfrei gestellt. Das 

gleiche gilt für das Jahr 2019, da auch im Jahr 2017 die monatlichen Einnahmen die Grenze 

von 445 Euro nicht überschritten haben. Im Jahr 2020 liegt der Steuerbescheid 2018 vor. 

Demnach hat die Selbständige im Jahr 2018 451 Euro monatlich verdient. Deshalb setzt die 

Krankenversicherung die Höhe für die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge fest und 

die Selbständige muss 2.304 Euro nachzahlen und für das Jahr 2020 werden Kranken- und 

Pflegeversicherungsbeiträge in gleicher Höhe festgesetzt. Zusätzlich muss sie über 1.000 

Euro Rentenbeiträge entrichten. Folglich übersteigen die Sozialkosten die Einnahmen deut-

lich. Das gleiche wird für das Jahr 2021 unterstellt, da auch im Jahr 2019 die Einnahmen 

über 451 Euro monatlich lagen. Spätestens an diesem Punkt werden viele der Selbständigen 

in die Insolvenz getrieben bzw. stellen frustriert ihre Tätigkeit ein.  

 

Begründet wurde die gegen den Widerstand des GKV-Spitzenverbandes sowie der angehör-

ten Wirtschafts- und Selbständigenverbände im Rahmen des Heil- und Hilfsmittelgesetz ein-

geführte Regelung im Jahr 2017 mit einer erhöhten Beitragsgerechtigkeit. Tatsächlich ist sie 

in hohem Maße gründerfeindlich. Die Neuregelung macht eine Doppelprüfung erforderlich, 

die sowohl bei den Versicherungsnehmern als auch bei den Krankenkassen erheblichen zu-

sätzlichen Verwaltungsaufwand verursacht, ohne dass dadurch ein entsprechender Nutzen 

gegenübersteht. Es besteht keine Notwendigkeit für eine vorläufige Beitragsfestsetzung. 

Wenn es die Intention des Vorschlags ist, vollzeittätige Selbständige in wirtschaftlich schwe-

rer Situation zu entlasten, so gibt es bereits jetzt die Möglichkeit hierfür. Gemäß § 6 Nr. 3a 

Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler kann der Beitrag gesenkt werden, wenn die Bei-

tragsbemessung eine unverhältnismäßige Belastung darstellt. Eine unverhältnismäßige Be-

lastung liegt nach den Beitragsverfahrensgrundsätzen Selbstzahler vor, wenn das angenom-

mene Arbeitseinkommen um mehr als ein Viertel des über den Einkommensteuerbescheid 
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zuletzt festgestellten Arbeitseinkommens reduziert ist. Um vollzeittätige Selbständige noch 

stärker zu entlasten, wäre es sinnvoll, bereits bei zehn bis 15 Prozent niedrigerem Einkom-

men eine unverhältnismäßige Belastung des Selbständigen zu bejahen. Die Beitragsverfah-

rensgrundsätze Selbstzahler könnten entsprechend geändert und um eine Rückzahlungs-

pflicht ergänzt werden. 

 

Besonders problematisch an der Neuregelung ist zudem, dass im Fall eines Nichteinreichens 

des Steuerbescheides die Beiträge in Höhe eines dreißigsten Teils der monatlichen Beitrags-

bemessungsgrenze festgesetzt werden, § 240 Abs. 4a S. 4 SGB V. Gerade in der Start-

phase sind Selbständige oft arbeitsmäßig überlastet und können oftmals noch nicht auf eine 

geordnete Büroorganisation zurückgreifen. Aus diesem Grund kann es passieren, dass Selb-

ständige ihrer Verpflichtung zur Nachreichung des 2. Einkommenssteuerbescheides nicht 

nachkommen und deshalb Krankenkassenbeiträge nachzahlen müssen, die das Einkommen 

bei Weitem übersteigen. Auch dies kann Existenzen vernichten.  

 

Um die hier beschriebenen Probleme zu beheben, sollte den Selbständigen ein Wahlrecht 

zwischen vorläufiger und endgültiger Festsetzung der Kranken- und Pflegeversicherungsbei-

träge eingeführt werden. Dies würde die Probleme in der Gründungsphase beheben und gibt 

vollzeittätigen Selbständigen die Möglichkeit, bei Bedarf später auf eine vorläufige Beitrags-

festsetzung umzustellen. 

 

Alternative Option: Erhöhung der Freigrenzen bei der Familienkrankenversicherung 

Derzeit dürfen nebenberuflich Selbständige, deren Gesamteinkommen regelmäßig 445 Euro 

im Monat nicht übersteigt, beitragsfrei in der Familienversicherung bleiben, § 10 SGB V. Bei 

Überschreiten dieser Grenze müssen freiwillig in der GKV versicherte, nebenberuflich Selb-

ständige, wie unter 1) beschrieben, aufgrund der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 

auch nach dem GKV-VEG zum Teil mehr als 40 Prozent ihres Einkommens für die Kranken- 

und Pflegeversicherung aufbringen. Unter Berücksichtigung der Vorsorge-Rentenversor-

gungsbeiträge steigen die Belastungen auf über 60 Prozent der Einnahmen für geringverdie-

nende Selbständige. Sollte den Forderungen unter 1) und 2) nach Gleichbehandlung der 

Selbständigen keine Folge geleistet werden, so setzen sich die unterzeichnenden Verbände 

für eine Erhöhung der in § 10 SGB V geregelten monatlichen Einkommensgrenze auf min-

destens 900 Euro ein. Darüber hinaus regen wir an, die Beiträge für die Familienversiche-

rung dynamisch mit dem Verdienst des nebenberuflich Selbständigen ansteigen zu lassen. 

Denkbar wäre dies z. B. wie folgt:  

 Verdienst über 450 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich 

um 13 Euro 



16 

 

 Verdienst über 500 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich 

um 26 Euro 

 … 

 Verdienst über 850 Euro monatlich: Beitrag für die Familienversicherung erhöht sich 

um 117 Euro 

 Verdienst über 900 Euro monatlich: Selbständige unterliegen einer eigenen Kranken-

versicherungspflicht, die Möglichkeit eine Mitversicherung über die Familienversiche-

rung entfällt. 

Dadurch würde die individuelle Situation von nebenberuflich Selbständigen im Rahmen der 

GKV stärker berücksichtigt. Diese dynamische Anpassung der Beiträge für die Familienversi-

cherung wird auch die Einnahmen der Krankenversicherungsträger und somit auch die Soli-

dargemeinschaft der Versicherten stärken.  

 

 

Berlin, den 25. Oktober 2019 

 

Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) 

Jochen Clausnitzer, clausnitzer@direktvertrieb.de 
 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb 
(CDH) e.V. 

Eckhard Döpfer, doepfer@cdh.de 

 
Deutscher Franchise-Verband e.V. (DFV) 

Torben Leif Brodersen, brodersen@franchiseverband.com 

 

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. (VdPB) 

Agnes Freise, freise@vdpb.de 

 
DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V. 

Judith Röder, j.roeder@mittelstandsverbund.de 
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Über die Verbände: 

Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) vertritt als Branchenverband 

der deutschen Direktvertriebswirtschaft die Interessen namhafter Direktvertriebsunterneh-

men, die ganz unterschiedliche Produkte bzw. Leistungen verkaufen. Dazu gehören z.B. 

Haushaltswaren, Bauelemente, Nahrungsmittel, Weine, Kosmetik, Schmuck und Acces-

soires, Heimtiernahrung sowie Energiedienstleistungen. In der Direktvertriebsbranche in 

Deutschland sind über 800.000 selbständige Vertriebspartner tätig, die außerhalb von Ge-

schäftsräumen Waren und Leistungen im Wert von über 16 Mrd. Euro an Endkunden verkau-

fen.  

 

Die  Centralvereinigung  Deutscher  Wirtschaftsverbände  für  Handelsvermittlung  und  

Vertrieb (CDH) e.V. vertritt als Spitzenverband die Interessen der Handelsvermittlungsbe-

triebe und Vertriebsunternehmen im Business-to-Business-Bereich, darunter ca. 48.000 

Handelsvertreter-  und  Handelsmaklerbetriebe  aller  Branchen.  Der  Wert  der  von  den  

Handelsvertretungen gegen Provision vermittelten Warenumsätze beläuft sich auf ca. 178 

Mrd. Euro pro Jahr  in  Deutschland.  Einschließlich  der  beschäftigten  Familienangehörigen  

beschäftigen Handelsvermittlungsunternehmen über 140.000 Arbeitnehmer/-innen in 

Deutschland. 

 

Der Deutsche Franchise-Verband e.V. vertritt die Interessen der deutschen Franchisewirt-

schaft im wirtschaftspolitischen Umfeld - national wie international. Er wurde 1978 gegründet 

und sitzt in Berlin. Der DFV versteht sich als Qualitätsgemeinschaft und repräsentiert Fran-

chisegeber und Franchisenehmer gleichermaßen. Im Jahr 2016 erwirtschafteten die 950 in 

Deutschland aktiven Franchisegeber, gemeinsam mit circa 119.000 Franchisenehmern und 

rund 697.000 Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 103 Milliarden Euro.  

 

Der Verband der Privaten Bausparkassen e.V. vertritt die 12 privaten Bausparkassen in 

Deutschland. Seine wichtigste Aufgabe ist es, die gemeinsamen Interessen der Mitgliedsin-

stitute und ihrer über 16 Millionen Kunden gegenüber Politik, Verwaltung und Aufsichtsbe-

hörden wahrzunehmen. Für die Bausparer ist der Verband Ansprechpartner und Informati-

onsbörse in allen Fragen rund ums Bausparen. 

 

DER MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e.V. vertritt als Spitzenverband der deutschen Wirt-

schaft in Berlin und Brüssel die Interessen von ca. 230.000 mittelständischen Unternehmen, 

die in rund 310 Verbundgruppen organisiert sind. Die kooperierenden Mittelständler erwirt-

schaften mit 2,5 Mio. Vollzeitbeschäftigten einen Umsatz von mehr als 490 Mrd. Euro (rund 

18 Prozent des BIP) und bieten 440.000 Ausbildungsplätze. Alle fördern ihre Mitglieder durch 



18 

 

eine Vielzahl von Angeboten wie etwa Einkaufsverhandlungen, Logistik, Multi-Channel, IT, 

Finanzdienstleistungen, Beratung, Marketing, Ladeneinrichtung, Internationalisierung und 

Trendforschung. 


